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langen, notieren mir unter anberem: iß^o§p^or»Oued>
fttber= unb Blei»Verarbeitung, günbholj gabrifation,
Brauereien, Kautfcfjuf» unb geEuloib»f>etfieEung, Kunfi
feibe», SBoEe» unb guder=gabrtfen, ?ßoft, Delegraph unb
Detephon. gn Steferungen belogen, ïoftet baS SBerf 40
©chweijerfranfen, fpäter eingebunben 75©chweijerfranfen.

Oerkeimmtt.
Das GrgeöniS iter fch«>eiprlf£h»beHif$ejt KMrt»

ictjaftètter^attôlungen. Am 20. Mat 1925 fanb ber
AuStaufch ber GenehmignngSerflärungen betreffenb baS

gufatprotofoE oom 11. Siïiai 1925 pm fchweijerifch»
beutfchen ^rototoU über bte Ginfuhrbefchränfungen oom
17. dlooember 1924 fiatt. Gemäfj Slttifel 3 ber neuen
Vereinbarung tritt biefelbe je^n Sage nach bem 3eit=
punît ber gegenfeitigen Genehmigung, baS beißt alfo
1. guni 1925 in Kraft. 2Bte bereits'mitgeteilt, be=

jiehen ftdj bie neuen Grietchterungen in erfter Slnie auf
Grhöhungen ber beiberfeitigen Ginfuhrfon»
ting en te. gerner finb oon Kontingentsliften eine Steide
oon Sßarengruppen geftrictjen morben. gu ben neuen
Siften fei folgenbeS bemerft: ©chweijerltfte, Anlage II:
Entgegen ben früheren ißrotofoEen befiehl jet)t nur nod)
je eine Sifte für bie ©chroeij unb für ®eutfc|lanb, wo»
burdh ihre Durchführung einfädlet gehaltet mirb. Gnt»
fpredjenb bem beutfchen Vorgehen im fßrotofoE oom
17. dtooember finb bie Kontingente barin in gahlen ffij»
giert. DaS angegebene Kontingent oerfteht fleh für bie

gett oom 1. guni bis 30. September 1925. GS hanbelt
ftch um ein VtermonatSfonttngent in gentnern. Durch
baS neue Abfommen werben f^meijerifdherfettS girEa 60
ganje unb Deilpofitionen materiell freigegeben,
inbem fte nicht mehr auf ber Sifte figurieren. SBaS bie
fChtoeijerifChe KontingentSttfte anbelangt, frab bret Gruppen

p untertreiben ; für Seber unb gemiffe Seberartifel
tourbe oereinbart, baff bte Gtnfuhr nicht ungünftiger be=.

hanbelt toirb, als bisher, baff fie bagegen bei ber Auf»
hebung beS beutfctjen AuSfufroerboteS für £äute unb
gelle oöHig freigegeben toirb. Bei einer jtoeiten Gruppe
oon SGßaren tourbe auf bie geftfehung eines beftimmten
Kontingentes oergic^tet, inbem eS fiel) oorwlegenb um
Deilpofitionen hanbelt, mo eine girierung eines beftimmten
Kontingentes mit ©cljwierigfeiten oerbunben ift

Die Gtnfuhr barf nidjt ungünftiger behanbelt toerben
als bisher, gür bie britteKategorie finb burdjwegS
fefte Kontingente eingefet)t toorben. Deutfche Sifte Art»

läge I: gür garben, SBebftühle, Kabel unb für gemiffe
Vofitionep oon VöhbaumtooHgetoeben, welcfte für unfere
Gjportinbuftrie oon mefentltdher Bebeutung ftnb, routbe
eine Aufhebung ber Kontingentierung erreicht,
gür anbere wichtige Gjportpofitionen, wie gement, Kai»
jiumfarbib, SßoHgewebe, baummoUene Garne, roh» unb
gugerieiftete BaumwoEgewebe unb ©tiefereien finb bie

Kontingente erhöht morben. Artifel 2 beS gufatj»
protoïoES fpridjt oon ber Aufhebung oon ^wet Grunb»
fätpn hinjtChtltch ber Durchführung ber noch oerbleiben»
ben @inf«hrbef«|rän!ungen. Bisher würbe bewtfcherfeitS
bei ber Grteilung oon GlnfuhrbewiEigungen ein Unter»
fdjieb gemalt, ob ber GefudffieEer eine beuif^e gitma
ober Mof Vertreter eines f^weijerifi|en |>aufeS war.
Diefe unterfdhiebliche Behanblung fäEt nun bahin. garner
wirb bie Bemeffttng ber pr Ginfuhr p bewiftgèiîhëpl
Klengen für äßaren ber Anlage I unb II (ausgenommen
bie in Art. 2 befonbetS aufgeführten bret ^Sofitionen) oori
îeiner anbern VorauSfe|ung abhängig gemacht als oon
bem ©tanb ber AuSnütpng ber feftgefetüen Kontingente.
AuS ber Kategorie oon SBaten, bie bisher noch ""ter
Ginfuhrbefdjrünfungen fianben, hat baS VolfSwirtfdhaftS»

bepartement nach Begutachtung ber Gjçpertenfommiffion
für bie Ginfuhrbefchränfungen für jirfa 80 ißofüionen eben»

faES mit SSMrfung oom 1. guni 1925 an, generelle
Ginfuhrbewilligungen über aEe Grenjen erteilt.

guro »In® ber öeatfcJj « fdjweijertfchen Gtnfuhr»
befdjsSttlumgen. DaS gufa|protoïoll oom 11. SJlai
1925 über bie Grlei^teruiigen im fchwetjerifch»
beutfchen SBarenauStaufch famt ben bap gehörigen
Anlagen, bie bie Details über bie GlnfuhrbewiEigungen
enthalten, ift im Söortlaut in Mr. 40 beS „©djweijer.
£>anbelSamtSbIatteS" abgebrudt.

Qtrtaadwma.
Der Verlonb '

f^wetjerlfier Glafermeifter unb
geufteföMIßnteu hielt in ©olotlpra fetne 38. General»
oerfammlwng ab, an ber ftch ungefähr 35 Mttgttebet
auS ben o er fchiebenen ©eîtionen, fowte Ginjelmitglieber
beteiligten. Der gentralpräfibent grüh (grauenfeib) er»

öffnete bte ©ifcung, wobei er über bte Dätigfett beS

VerbanbeS im oerfloffenen gahre einen furjen überftcht»
liehen Bericht erftatiete unb gentralpräfibent Keller
(Eöinterthur) baS tn fernigen ÜBorten gehaltene Vto»
îoE ber legten Generaloerfammlung in Schaffhaufen
oerlaS. dtad) Gntgegennahme beS Berichts ber oer»
fchtebenen oertretenen ©eftionen würbe ber 3lntrag ber
©eftion gürich, für SluSbilbung tüchtigen EtachwuchfeS
burch ftrenge Überwachung ber Sehroerträge beforgt

p fein, einfiimmig angenommen.

Sitnmeret-llBioerfalmafdiiie „laja".
(©ingefanbt.)

Die girma Grnft 91. Elüeger & Gie., Bafel,
Eiübengaffe 1, fteEte auf ber bieSjährigen ©chweijer
SRuftermeffe eine SJtaichine aus, bie bei ben bte EJleffe
befuchenben gimmermeiftern gro^e 9lnerfennung fanb:
gimmerei=UntoerfaImaf^ine „9iuga". Die gleiche 9Jla»

fdhine würbe auch anläßlich ber Generaloerfammlung beS

©cljwetjerifchen gimmermeifter VerbanbeS tn gürich
(19. 9lpril 1925) oorgeführt unb fanb bort nicht min»
bere 9ltterîennung unb Bewunbernng.

Die „Vuga" ift beftimmt pr Ausführung einer ganjen
Eteihe oon Arbeiten, für bie bisher entweber gar feine
ober nur mehr ober weniger fomplijterte ©pejialmafdhinen
pr Verfügung fianben:

DerauSftemmen ber Ginf^nitte in Dteppenwangen,
greifen ber gapferdcœer in Batten, Ginjiehen oon
©(hwalbenfdhwanputen, ginfenfräfen, Ausbohren oon
Aftlöchern unb |>erauSfräfen ber h^rp erforberlichen
gapfen, Kehlarbeiten oerfchiebenftet Art, gewöhnliche
Bohrarbeiten, deuten unb ©ptmbett oon Brettern :c.

Die EKafchine ift auf einem ©tänber aus Gu^eifen
brehbar angeorbnet. An ber gührungSfchiene wirb etn

Gleftromoior in ber SängSrichtung mittels £wnbrab hi"=
unb hetöewegt. Gin Support ermöglicht §o<h» unb Dief»
fteEung beS SJotorS, foba| febe beliebige Diefe äugen»
Midlich fixiert werben fann. Da bie Arbeil bireft oon
ber fEiotorenweße geleiftet wirb, fo faüen foftfpieltge
unb umftänbliche Etiemen unb DranSmiffionen weg. Der
Anfchlü§ erfolgt mittels Kabel an febe Kraftleitung,. Am
Gu^ftänber ift etn £ol§tifch oon ?.mecfinä|iger Sänge unb
Breite angefchraubt, pr Aufnahme ber p beccrbeitenben

Sßerfftücfe. Die dJtofcbtrte ift leicht transportabel unb
fann ohne gro|e 9Kühe an febem beliebigen Drte ber
SBerfftgtt ober beS AbbunbplaheS awfgepeEt werben,
©en tabeEoS oentilierten Motor f^ü|t ein Aluminium»
gehäufe gegen ©taub unb ©pri|waffer. Gin gro| bimen«

s« M«M. schweiz. VsmHW.>.<ZeiwNK („Meisterblatt") Nr. V

langen, notieren wir unter anderem: Phosphor-Queck-
silber- und Blei-Verarbeitung, Zündholz Fabrikation,
Brauereien, Kautschuk- und Zelluloid-Herstellung, Kunst
seide-, Wolle- und Zucker-Fabriken, Post, Telegraph und
Telephon. In Lieferungen bezogen, kostet das Werk 40
Schweizerfranken, später eingebunden 75 Schweizerfranken.

SerlkêMWîteii
Das Ergebnis der schweizerisch-deutschen Wirt-

schastsverhandlungen. Am 20. Mai 1925 fand der
Austausch der Genehmigungserklärungen betreffend das
Zusatzprotokoll vom 11. Mai 1925 zum schweizerisch-
deutschen Protokoll über die Einfuhrbeschränkungen vom
17. November 1924 statt. Gemäß Artikel 3 der neuen
Vereinbarung tritt dieselbe zehn Tage nach dem Zeit-
punkt der gegenseitigen Genehmigung, das heißt also
1. Juni 1925 in Kraft. Wie bereits mitgeteilt, be-

ziehen sich die neuen Erleichterungen in erster Linie auf
Erhöhungen der beiderseitigen Einfuhrkon-
ting ente. Ferner sind von Kontingentslisten eine Reihe
von Warengruppen gestrichen worden. Zu den neuen
Listen sei folgendes bemerkt: Schweizerliste, Anlage II:
Entgegen den früheren Protokollen besteht jetzt nur noch
je eine Liste für die Schweiz und für Deutschland, wo-
durch ihre Durchführung einfacher gestaltet wird. Ent-
sprechend dem deutschen Vorgehen im Protokoll vom
17. November sind die Kontingente darin in Zahlen skiz-

ziert. Das angegebene Kontingent versteht sich für die

Zeit vom 1. Juni bis 30. September 1925. Es handelt
sich um ein Viermonatskontingent in Zentnern. Durch
das neue Abkommen werden schweizerischerseits zirka 60
ganze und Teilpositionen materiell freigegeben,
indem sie nicht mehr auf der Liste figurieren. Was die
schweizerische Kontingentsliste anbelangt, sind drei Gruppen
zu unterscheiden; für Leder und gewisse Lederartikel
wurde vereinbart, daß die Einfuhr nicht ungünstiger be-,

handelt wird, als bisher, daß sie dagegen bei der Auf-
Hebung des deutschen Ausfuhrverbotes für Häute und
Felle völlig freigegeben wird. Bei einer zweiten Gruppe
von Waren wurde auf die Festsetzung eines bestimmten
Kontingentes verzichtet, indem es sich vorwiegend um
Teilpositionen handelt, wo eine Fixierung eines bestimmten
Kontingentes mit Schwierigkeiten verbunden ist.

Die Einfuhr darf nicht ungünstiger behandelt werden
als bisher. Für die dritteKategorre sind durchwegs
feste Kontingente eingesetzt worden. Deutsche Liste An-
läge I: Für Farben, Webstühle, Kabel und für gewisse
Positionen von Rohbaumwollgeweben, welche für unsere
Exportindustrie von wesentlicher Bedeutung sind, wurde
eine Aufhebung der Kontingentierung erreicht.
Für andere wichtige Exportpositionen, wie Zement, Kal-
ziumkarbid, Wollgewebe, baumwollene Garne, roh- und
zugerichtete Baumwollgewebe und Stickereien sind die

Kontingente erhöht worden. Artikel 2 des Zusatz-
Protokolls spricht von der Aufhebung von zwei Grund-
sätzßn hinsichtlich der Durchführung der noch verbleiben-
den Einfuhrbeschränkungen. Bisher wurde deutscherseits
bei der Erteilung von Einfuhrbewilligungen ein Unter-
schied gemacht, ob der Gesuchsteller eine deutsche Firma
oder bloß Vertreter eines schweizerischen Hauses war.
Diese unterschiedliche Behandlung fällt nun dahin. Ferner..
wird die Bemessung der zur Einfuhr zu bewWMiKD
Mengen für Waren der Anlage I und II (ausgenommen
dis in Art. 2 besonders aufgeführten drei Positionen) von
keiner andern Voraussetzung abhängig gemacht als von
dem Stand der Ausnützung der festgesetzten Kontingente.
Aus der Kategorie von Waren, die bisher noch unter
Einfuhrbeschränkungen standen, hat das Volkswirtschafts-

département nach Begutachtung der Expertenkommission
für die Einfuhrbeschränkungen für zirka 80 Positionen eben-

falls mit Wirkung vom 1. Juni 1925 an, generelle
Einfuhrbewilligungen über alle Grenzen erteilt.

Zum Abbau der deutsch-schweizerischen Einfuhr-
beschmnkungen. Das Zusatzprotokoll vom 11. Mai
1925 über die Erleichterungen im schweizerisch-
deutschen Warenaustausch samt den dazu gehörigen
Anlagen, die die Details über die Einfuhrbewilligungen
enthalten, ist im Wortlaut in Nr. 40 des „Schweizer.
Handelsamtsblattes" abgedruckt.

Dsr Verband schweizerischer Glasermeister und
Fenstêîfabriêanten hielt in Solothurn seine 38. General-
Versammlung ab, an der sich ungefähr 35 Mitglieder
aus den verschiedenen Sektionen, sowie Einzelmitglieder
beteiligten. Der Zentralpräsident Früh (Frauenfeld) er-
öffnete die Sitzung, wobei er über die Tätigkeit des
Verbandes im verflossenen Jahre einen kurzen Übersicht-
lichen Bericht erstattete und Zentralpräsident Keller
(Winterthur) das tn kernigen Worten gehaltene Proto-
koll der letzten Generalversammlung tn Schaffhausen
verlas. Nach Entgegennahme des Berichts der ver-
schiedenen vertretenen Sektionen wurde der Antrag der
Sektion Zürich, für Ausbildung tüchtigen Nachwuchses
durch strenge Überwachung der Lehrverträge besorgt
zu sein, einstimmig angenommen.

ZiMMt-wiNiAiiMi« ,.RW".
(Eingesandt.)

Die Firma Ernst A. Rüeger â Cie., Basel,
Rüdengaffe 1, stellte auf der diesjährigen Schweizer
Mustermesse eine Maschine aus, die bei den die Messe
besuchenden Zimmermeistern große Anerkennung fand:
Zimmerei-Unioersalmaschine „Ruga". Die gleiche Ma-
schine wurde auch anläßlich der Generalversammlung des
Schweizerischen Zimmermeister-Verbandes in Zürich
(19. April 1925) vorgeführt und fand dort nicht min-
dere Anerkennung und Bewunderung.

Die „Ruga" ist bestimmt zur Ausführung einer ganzen
Reihe von Arbeiten, für die bisher entweder gar keine
oder nur mehr oder weniger komplizierte Spezialmaschinen
zur Verfügung standen:

Herausstemmen der Einschnitte tn Treppenwangen,
Fräsen der Zapfenlöcher in Balken, Einziehen von
Schwalbenschwanznuten, Zinkenfräsen, Ausbohren von
Astlöchern und Herausfräsen der hierzu erforderlichen
Zapfen, Kehlarbeiten verschiedenster Art, gewöhnliche
Bohrarbeiten, Nuten und Spunden von Brettern rc.

Die Maschine ist auf einem Ständer aus Gußeisen
drehbar angeordnet. An der Führungsschiene wird ein
Elektromotor in der Längsrichtung mittels Handrad hin-
und herbewegt. Ein Support ermöglicht Hoch- und Tief-
stellung des Motors, sodaß jede beliebige Tiefe äugen-
blicklich fixiert werden kann. Da die Arbeit direkt von
der Motorenwelle geleistet wird, so fallen kostspielige
und umständliche Riemen und Transmissionen weg. Der
Anschluß erfolgt mittels Kabel an jede Kraftleitung.. Am
Kußstavder ist àHolztisch von ZweKnäßiger Länge und
Breite angeschraubt, zur Ausnahme der zü bearbeitenden
Werkstücke. Die Maschine ist leicht transportabel und
kann ohne große Mühe an jedem beliebigen Orte der
Werkstatt oder des Abbundplcches aufgestellt werden.
Den tadellos ventilierten Motor schützt ein Aluminium-
gchäuse gegen Staub und Spritzwasser. Ein groß dimen»


	Verbandswesen

